
S10 Sinnvollere Gestaltung von Finanzen und Ordnungen

Gremium: Kreisvorstand
Beschlussdatum: 23.10.2025
Tagesordnungspunkt: 5. Satzungsänderungen

Antragstext

Streiche in §8 (Alt) Absatz 4.

Füge §10 nach §9 (alter §7) ein.

Der neue §10 lautet wie folgt:

"§ 10 Finanzen und weitere Ordnungen

1. Die Finanzordnung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Schwalm-Eder, die Ordnungen des 
Landesverbands sowie das Frauen- und Vielfaltsstatut sind Bestandteil dieser 
Satzung. 
2. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Schwalm-Eder haften nur mit ihrem Parteivermögen. Die 
finanzielle Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen."

Begründung

Bisher waren die Finanzordnung, die Ordnungen des Landes- und Bundesverbands sowie das Frauen-
und Vielfaltsstatut nicht explizit in der Satzung benannt. Dies wird jetzt nachgeholt. Zur sinnvolleren
Gliederung der Satzung wird der Punkt zur Mitgliederhaftung in diesem Punkt auch eingefügt.

Mitgliederversammlung BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Schwalm-Eder
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